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Berufung der Gemeindewahlleitung für die Kommunalwahl 2026 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Zum Gemeindewahlleiter der Kommunalwahl am 13.09.2026 wird der 
Verwaltungsvertreter der Gemeinde Nortrup, Herr Marco Schulz zum 
1.08.2026 berufen. Die bereits berufenen stellvertretenden Gemein-
dewahlleiter, hier die Verwaltungsfachangestellte Frau Nadine von 
Felde und die Außenstellenmitarbeiterin Frau Olga Rudi, bleiben be-
stehen. 

 
Sachdarstellung 

Für die Kommunalwahl ist der 13.09.2026 als Wahltermin vorgesehen. Gemäß § 9 Absatz 1, 
Nr. 1 des niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) ist die Gemeindewahlleitung 
für Bürgermeisterin oder der Bürgermeister der Gemeinde. Stellvertreter ist jeweils die Ver-
treterin oder der Vertreter im Amt. Der Rat kann eine weitere Stellvertreterin oder Stellvertre-
ter aus dem Kreis der Beschäftigten berufen. 

Nach § 9 Absatz 4 und 5 NKWG können Wahlbewerberinnen, Wahlbewerber und Vertrau-
enspersonen für Wahlvorschläge nicht gleichzeitig Wahlleitung, Stellvertreterin oder Stellver-
treter sein. Bei der Ausübung des Amtes ist das Gebot der Neutralität und der Objektivität zu 
wahren. Abweichend von § 9 Abs. 1 Nr. 1 NKWG kann der Gemeinderat gem. § 9 Abs. 3 Nr. 
3 NKWG als Wahlleitung, Stellvertreterin oder Stellvertreter u.a. auch Beschäftigte der 
Samtgemeinde für die Gemeindewahlleitung der Mitgliedsgemeinden berufen. 

Um Interessenkonflikte zu vermeiden, wurde in den vergangenen Kommunalwahlen der all-
gemeinen Stellvertreter des Bürgermeisters zum Gemeindewahlleiter und eine Mitarbeiterin 
des Gemeindebüros in Nortrup zur Stellvertreterin berufen. 

1. Ergänzung 
Frau Koldeweihe übernimmt bei der Samtgemeinde Artland im Fachbereich II – Planen, 
Bauen und Umwelt einen neuen Aufgabenbereich und steht für die weitere Aufgabenerfül-
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lung der Gemeinde Nortrup nicht mehr zur Verfügung. Aus diesem Grunde wird ihr Nachfol-
ger Herr Marco Schulz zum 01.08.2026 der Gemeindewahlleiter für die Kommunalwahl am 
13.09.2026 berufen. 

Die stellvertretenden Gemeindewahlleiter, hier die Verwaltungsangestellte Frau Nadine von 
Felde und die Außenstellenmitarbeiterin Frau Olga Rudi bleiben bestehen. 

 

 

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen sowie Risiken/Chancen: 

keine 

 




